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Reform der EU-Biokraftstoffpolitik 
das trilogverfahren lässt auf sich warten 

Die EU-Kommission hatte mit ihren Vorschlägen (siehe Raps 2/2013) zur Änderung der Erneuerbare-
Energien-Richtlinie (2009/28/EG) und der Kraftstoffqualitätsrichtlinie (98/70/EG) einen „Brocken“ 
von offensichtlich nicht erwarteter Härte vorgelegt. Während sich das Europäische Parlament im 
September 2013 auf von dem Kommissionsvorschlag zum Teil wesentlich abweichende Änderungen 
verständigte, steht ein Konsens im Ministerrat noch aus. Dies ermöglicht den nationalen Biokraft-
stoffverbänden, auf diesen Entscheidungsprozess noch Einfluss zu nehmen. Der Beitrag erläutert den 
überaus kritischen Diskussionsprozess und die Eckpunkte für das 2014 beginnende Trilogverfahren. 
Offen bleibt die Frage, welche Rahmenbedingungen ab 2020 die Biokraftstoffpolitik bestimmen.

Dieter Bockey, Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP), Berlin 

Beschlusslage des Euro-
päischen Parlaments 

Dem Beschluss des Europäischen Par-
laments im Rahmen des Mitentschei-
dungsverfahrens am 11. September 2013 
war ein intensiver Diskussionsprozess 
zwischen dem federführenden Umwelt-
ausschuss und seiner Berichterstatterin 
Corinne Lepage (Fraktion der Allianz 
der Liberalen und Demokraten für Euro-
pa) vorausgegangen. Frau Lepage stimm-
te im Wesentlichen den restriktiven Vor-
schlägen der Kommission zur Fortfüh-
rung der Biokraftstoffpolitik zu und lös-
te hierdurch eine sehr kritische Debatte 
sowohl innerhalb des Umweltausschus-
ses als auch mit den mitberatenden Aus-
schüssen, u. a. für Industrie, aus. Unter-
stützung fand ihre Position vor allem bei 
den europäischen Umweltverbänden, de-
nen die Vorschläge der Kommission al-
lerdings noch nicht weit genug gingen. 
Demgegenüber hatte sich der landwirt-
schaftliche Berufsstand klar positioniert. 
Der europäische Landwirtschafts- und 
Genossenschaftsverband – Copa-Coge-
ca – forderte als Kompromisslinie den 
Mindestanteil traditioneller Biokraft-

stoffe (aus Pflanzenöl, Getreide und Zu-
cker), gemessen an der EU-Zielvorga-
be von 10  % erneuerbare Energien im 
Transportsektor, auf mindestens 8 Pro-
zent zu limitieren. Für die zweite Gene-
ration Biokraftstoffe aus Rest- und Ab-
fallstoffen soll eine Quote von 2 Prozent 
geschaffen werden, allerdings bei Weg-
fall der Doppel- bzw. Vierfachanrech-
nung dieser Biokraftstoffe auf die Zielan-
rechnung. Mit Nachdruck forderte der 
Verband insbesondere die Streichung der 
iLUC-Faktoren, auch in Form der Be-
richterstattung, mangels ausreichendem 
wissenschaftlichem Nachweis. Überdies 
müssten Nachhaltigkeitskriterien wie 
auch eine iLUC-Überprüfung auch für 
Biokraftstoffe aus Rest- und Abfallstof-
fen bzw. Abfallölen eingeführt werden. 
Zur Sicherstellung des Vertrauens- bzw. 
Investitionsschutzes bedarf es zudem ei-
ner unbefristeten Bestandsschutzrege-
lung für bestehende Produktionsanla-
gen. Bedingt durch die geringen Margen 
infolge der europäischen „Beimischungs-
politik“ würden noch Jahre benötigt, die 
Abschreibung zu erwirtschaften. Drin-
genden Handlungsbedarf sieht Copa-
Cogeca bei der Neubewertung der Emis-

sionswerte für fossile Kraftstoffe. Es kön-
ne nicht sein, dass einerseits bei Biokraft-
stoffen die Nachhaltigkeitszertifizierung 
praktisch globalisiert und damit welt-
weit die Rohstoffproduktion und Verar-
beitung auf Grundlage der von der Kom-
mission zugelassenen Zertifizierungssys-
temen erfasst werden müssen, hingegen 
bei fossilen Quellen keine analoge An-
forderung greift, um bspw. die zuneh-
mend energieaufwendigere Exploration 
und hiermit verursachten Emissionen 
bei Tiefseebohrungen und in schwer zu-
gänglichen Regionen bzw. von Teersan-
den mit zu erfassen. 

Vor diesem Hintergrund hatte die  
UFOP ihre Informationsaktivitäten in 
Brüssel ausgerichtet und das Gespräch 
mit den Mitgliedern der zuständigen 
Ausschüsse des Europäischen Parlamen-
tes gesucht. Mit dem Beschluss vom 11. 
September 2013 konnten im Sinne der 
Biokraftstoffwirtschaft und der Land-
wirtschaft schließlich noch Nachbesse-
rungen durchgesetzt werden. So wur-
de die Kappung von Biokraftstoffen aus 
Nahrungsmittelpflanzen von 5 auf 6 Pro-
zent angehoben, der Industrieausschuss 
forderte dagegen 6,5 Prozent. Allerdings 
bleibt es bei dem Ausschluss der „Nah-
rungsmittelrohstoffe“ für die Biokraft-
stoffproduktion ab dem Jahr 2020. Ge-
strichen hatte das Europäische Parla-
ment die Vierfachanrechnung bei Bio-
kraftstoffen aus Abfall- und Reststof-
fen (z. B. Stroh). Die Doppelanrechnung 
für Biokraftstoffe aus Abfallfetten und 
Ölen, analog zur bestehenden Regelung, 
wurde dagegen bestätigt. Mit einer Un-
terquote von 2,5 Prozent für sogenann-
te fortschrittliche Biokraftstoffe will das 

Tabelle: Geschätzte indirect land-use change Emissionen von Biokraftstoffen 
(gCO2eq/MJ)1)

Rohstoffgruppe Durchschnitt 5th percentile 95th percentile

Getreide und andere 
Stärke-reiche Pflanzen 

12 8 16

Zucker 13 4 17

Ölpflanzen 55 33 66
1)  diese Wette errechnen sich als sog. „überschreitungswahrscheinlichkeit“ auf Basis 

Einer Vielzahl von Parametern (Ertragsentwicklung, Berücksichtigung Nebenprodukte, Kohlenstoffgehalt im Boden…). 
anmerkung: die genaue Methode ist noch nicht bekannt.

 Quelle: ratsdokument Stand 21.11.2103 – Basis für die nächste Sitzung der rats-aG am 26.11.2013
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Parlament ein Mengengerüst und In-
vestitionsanreize schaffen, indem diese 
Biokraftstoffe mit dem jeweiligen spe-
zifischen Energiegehalt auf diese Unter-

quote angerechnet werden sollen. Zu-
gleich hatte das Europäische Parlament 
mit dieser Beschlussfassung den Argu-
menten des landwirtschaftlichen Berufs-

standes Rechnung getragen, dass eine 
Vierfachanrechnung von Reststoffen zu 
erheblichen Verwerfungen und Fehlan-
reizen führt. Mit Nachdruck erinnerte 
die UFOP daran, dass Stroh für die Hu-
musbildung zwingend notwendig ist und 
bestehende Verwertungen innerhalb der 
Landwirtschaft (Einstreu, Rauhfutter, 
Strohverkauf usw.) berücksichtigt wer-
den müssten. Überdies wäre es gerade-
zu absurd, wenn durch die Mehrfachan-
rechnung möglicherweise die „Stroh-
produktion“ wirtschaftlich interessan-
ter wird als die Getreideproduktion. Die 
Frage der „iLUC-Faktoren“ soll, analog 
zum Kommissionsvorschlag, zunächst 
in Form einer Berichterstattung berück-
sichtigt werden. Auch hier konnte sich 
der Berufsstand mit seinen Argumenten 
in Bezug auf den erforderlichen und um-
fangreichen Forschungsbedarf zum The-
ma indirekte Landnutzungsänderungen 
durchsetzen. 

Im Umfeld dieser Diskussion fand 
ebenfalls die „Tank-Teller-Debatte“ statt. 
Professor Dr. Schmitz, Universität Gie-
ßen, stellte die von UFOP und dem Ver-
band der Deutschen Biokraftstoffindust-
rie beauftragte Studie über die „Bestim-
mungsgründe für das Niveau und die 
Volatilität von Agrarrohstoffpreisen auf 
internationalen Märkten“ vor. Kurzum, 
das Europäische Parlament sah sich ei-
nem selten so intensiven Druck und ei-
ner Allianz von Nicht-Regierungsorga-
nisationen aus dem Umwelt- und karita-
tiven Bereich ausgesetzt. Deshalb muss 
betont werden, dass der Beschluss des 
EP mit 356 Stimmen, bei 327 Nein-Stim-
men, denkbar knapp angenommen wur-
de. Dieses Abstimmungsergebnis bestä-
tigt damit die offensichtliche Meinungs-
spaltung im Parlament zur zukünftigen 
Ausrichtung der Biokraftstoffpolitik. 

Beschlusslage Ministerrat

Die Durchführung des Trilogverfah-
rens setzt voraus, dass ebenfalls der Mi-
nisterrat, in diesem Fall entscheiden die 
Energie- und Umweltminister der Mit-
gliedstaaten, sich auf einen Standpunkt 
verständigt. Die Diskussion im Minis-
terrat und die deshalb nach wie vor aus-
stehende finale Beschlussfassung für ei-
nen gemeinsamen Standpunkt machen 
deutlich, dass die Vorstellungen über die 
Ausrichtung der zukünftigen europäi-
schen Biokraftstoffpolitik weit auseinan-
derliegen. In der Sitzung des Energiemi-
nisterrates vom 12. Dezember 2013 wur-
de deshalb eine sogenannte blockierende 

Biokraftstoffe in der Land-  
und Forstwirtschaft

Branchenvertreter diskutierten Rah-
menbedingungen für die Marktein-
führung
Es gibt gute Gründe, die Verwendung 
von Biokraftstoffen in der Land- und 

Forstwirtschaft mit einem Marktan-
reizprogramm voranzutreiben. Da-
rin waren sich die Experten und Teil-
nehmer anlässlich der vom Deutschen 
Bauernverband (DBV), Union zur För-
derung von Oel- und Proteinpflanzen 
(UFOP) und Bundesverband dezent-
raler Ölmühlen und Pf lanzenöltech-
nik (BDOel) sowie dem Technologie 
und Förderzentrum für Nachwach-
sende Rohstoffe (TFZ, Straubing) ge-
meinsam ausgerichteten Fachtagung 
am 29.11.2013 in Berlin grundsätzlich 
einig. 
Ein Anstoß, die Markteinführung von 
Biodiesel und Rapsölkraftstoff zu för-
dern, kommt von der Marktseite: Auf 
absehbare Zeit wird der Pf lanzenöl-
markt durch einen rückläufigen Bio-
diesel- und damit Pflanzenölbedarf in 
der Europäischen Union unter einem 
Preisdruck stehen und dies bei tenden-

ziell festen bis steigenden Dieselpreisen. 
Für die Initiative zur Markteinführung 
sprechen auch die motortechnischen 
Entwicklungen von „Multifuel-Moto-
ren“, vorgestellt an den Beispielen der 

Deutz AG und John Deere. Einig wa-
ren sich die Experten in der abschlie-
ßenden Podiumsrunde, dass aus den 
Erfahrungen des 100-Schlepper-Pro-
gramms gelernt werden und dass eine 
schrittweise stetige Markteinführung 
von für Biodiesel und Rapsölkraftstoff 
geeigneten Maschinen erreicht werden 
müsse. Vor diesem Hintergrund erneu-
erten die Verbände ihre Forderung zur 
Schaffung eines 10.000-Schlepper-Pro-
gramms, um den Biokraftstoffeinsatz 
in der Land- und Forstwirtschaft vo-
ranzutreiben und zugleich die Land-
maschinenindustrie zu motivieren, die 
Motorenentwicklung für Kraftstofffrei-
gaben fortzuführen.
Die Vorträge der Biokraftstofffachta-
gung stehen unter http://www.ufop.de/
fachtagung/dokumente zur Verfügung. 

 Dieter Bockey, UFOP e. V., Berlin

Moderiert von Dr. Edgar Remmele (ganz links), TFZ Straubing, diskutierten (v. l.): 
Prof. Dr. Peter Pickel, JOHN DEERE, Gerhard Röhrl, Geschäftsführer Bundesverband 
der Maschinenringe, Thomas Kaiser, BDOel, Ronny, Winkelmann, FNR, Udo Hemmer-
ling, Stv. Generalsekretär DBV, Stepahn Arens, Geschäftsführer UFOP. 
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Minderheit erzielt. Während den Mit-
gliedstaaten wie Belgien, Niederlande, 
Dänemark, Italien und Luxemburg die 
Reduzierung der Kappung in Höhe von 
6 Prozent zu gering ist, treten bspw. Po-
len und Ungarn für höhere Kappungs-
grenzen ein. Deutschland vertrat im Rat 
den Standpunkt, die Kappungsgrenze 
auf 7 Prozent anzuheben und iLUC-Fak-
toren auf Basis einer Berichterstattung 
einzuführen. Insbesondere bei der Frage 
„iLUC-Frage“ hatte die litauische Rats-
präsidentschaft mit ihrer Beschlussvorla-
ge zur Einführung von „Intervall-Fakto-
ren“ (Abb. 1) versucht, eine Kompromiss-
linie zu ziehen. Ziel dieses Vorschlages ist 
es, durch eine möglichst aktuelle Berech-
nung der EU-Kommission iLUC-Fakto-
ren entsprechend „abzubilden“. Wie dies 
administrativ umgesetzt werden soll, 
wird in dem Ratsdokument nicht erläu-
tert. Die Mehrfachanrechnung von Bio-
kraftstoffen aus Reststoffen will der Rat 
beibehalten.

iLUC- und kein Ende?

Die EU-Kommission hat auf die Kritik 
der Politik, Biokraftstoffverbände und 
der Wissenschaft an der IFPR-Studie re-
agiert. Dieses Modell ist keine ausrei-
chende wissenschaftliche Grundlage für 
die Festlegung von nach Biokraftstoff- 
und Rohstoffarten differenzierten iLUC-
Faktoren. Die IFPRI-Studie weist nicht 
rechtssicher die Ursache-Wirkungs-Be-
ziehung zwischen Rohstoffnachfrage 
für die Biokraftstoffproduktion und der 
hierdurch ausgelösten Landnutzungs-
änderung für die Festsetzung von iLUC-
Faktoren nach. Die Kommission hat die-
se permanente Kritik anerkannt und die 
erneute Berechnung einem Konsortium, 
bestehend aus drei Instituten, übertra-
gen. Diesmal wird die Studie nicht hin-
ter verschlossenen Türen, sondern unter 
Einbindung wissenschaftlicher Exper-
tenkreise durchgeführt. Eingebunden 
werden ebenfalls die Biokraftstoffver-
bände. Diese wurden aufgefordert, ihre 
Vorschläge über Mengen- und Bedarfs-
szenarien einzureichen sowie das Projekt 
„GLOBIOM“ mit der Bereitstellung von 
Quelldaten zu unterstützen. Der gesam-
te Durchführungsprozess wird im In-
ternet (http://www.ecofys.com/en/pro-
ject/quantifying-iluc-impact-of-biofu-
els-consumed-in-the-eu/) veröffentlicht. 
Die Erstellung der Studie steht allerdings 
mit Blick auf die weitere Diskussion im 
Rat und im Parlament unter erheblichem 
Zeitdruck – der Bericht bzw. die Berech-

nungsergebnisse müssen Anfang 2015 
vorliegen. 

Wie geht es weiter?

Nicht zuletzt die Meinungsunterschie-
de im Ministerrat haben schließlich ein 
zeitnahes Trilogverfahren blockiert. 
Im Mai 2014 werden das Europaparla-
ment neu gewählt und die Kommissare 
neu berufen. Die zweite Lesung über die 
Kommissionsvorschläge wird daher frü-
hestens im Sommer/Herbst 2014 durch-
geführt werden können. Mit einem In-
krafttreten der geänderten Richtlinien ist 
daher vor Anfang 2015 nicht zu rechnen. 
Auch wenn die konkrete Einführung von 
iLUC-Faktoren im Wege des Kompro-
misses der zunächst zu erfolgenden Be-
richterstattung bis 2020 praktisch aus-
gesetzt ist, stellt sich aber grundsätzlich 
die Frage für die Biokraftstoffwirtschaft, 
wie geht es nach 2020 weiter. Auch das 
Europäische Parlament hat an der Be-
schlusslage nichts geändert, dass die Ver-
wendung von herkömmlichen Biomas-
serohstoffen (Getreide, Raps, Zucker-
rüben, Zuckerrohr usw.) im Jahr 2020 
endet. In dem von der EU-Kommissi-
on im Frühjahr 2013 vorgelegten Grün-
buch über „einen Rahmen für die Kli-
ma- und Energiepolitik bis 2030“ (http://
ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_
de.htm) spielen Biokraftstoffe eine unter-
geordnete Rolle. Es wird darin lediglich 
auf die zweite Generation Biokraftstof-

fe aus Rest- und Abfallstoffen verwiesen 
und der Forschungsbedarf für die Tech-
nologieentwicklung betont. Die bisheri-
ge Rohstoffgrundlage wird offensicht-
lich nicht als zukunftsfähig im Sinne 
einer nachhaltig ausgerichteten Dekar-
bonisierungsstrategie im Transportsek-
tor angesehen. Es besteht also ein drin-
gender Handlungsbedarf, dem sich die  
UFOP in Kooperation mit den Verbän-
den der Biokraftstoffwirtschaft auf nati-
onaler und europäischer Ebene verstärkt 
zuwenden muss. Dieses Thema stand 
ebenfalls im Mittelpunkt der politischen 
Diskussionen anlässlich des 11. Interna-
tionalen Biokraftstoffkongresses im Ja-
nuar 2014 in Berlin. Der Vorsitzende der 
UFOP forderte in seinem Grußwort (ht-
tp://www.ufop.de/grusswort-vogel-kraft-
stoffkongress/), dass es nicht ein end oder 
weder bei den Biokraftstoffen der ersten 
und zweiten Generation geben dürfe, 
sondern die parallele Entwicklung der 
Biokraftstoffe auf einer vielfältigen Roh-
stoffbasis die Grundlage für eine lang-
fristig ausgerichtete Biokraftstoffpolitik 
sein müsse.  <<

Dieter Bockey

Union zur Förderung von oel- und  
Proteinpflanzen e. V., Berlin
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Ufop-Vorsitzender Wolfgang Vogel forderte in seinem Grußwort eine langfristig ausgerich-
tete Biokraftstoffpolitik auf vielfältiger Rohstoffbasis.


